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Die letzten Dinge regeln

Schwerpunkte:

• Testamentsberatung
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Nachlassabwicklung
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Steuer- und Anwaltskanzlei

Höchstetter & Koll.

Dr. Klaus Höchstetter, M.B.L.-HSG
www.musik-und-trauer.de 089 / 68 30 68

Musik ist Balsam fürdie Seele!
Nachlass regeln

W er seinen Nachlass
zu Lebzeiten regeln
will, steht vor vielen

Fragen. Welche Gestaltungs-
möglichkeiten habe ich bei der
Errichtung eines Testaments,
und welche Formvorschriften
muss ich beachten? Wann ist
ein Testament notwendig und
was kann ich überhaupt in ei-
nem Testament regeln?Was ist
der Unterschied zwischen Tes-
tament und Erbvertrag? Wer
kann ein gemeinschaftliches
Testament errichten? Welche
Besonderheiten muss ich im
Falle der Scheidung beachten,
und welche Regelungen sind
für eine Patchworkfamilie zu
empfehlen? Katharina Mirz,

Fachanwältin für Familien-
und Erbrecht, beantwortet in
einer Informationsveranstal-
tung bei AETAS Lebens- und
Trauerkultur die wichtigsten
Fragen.

Termin: Mittwoch, 25. April
2018, 17.30 bis 19 Uhr
Kosten: 10 Euro
Ort: AETAS Lebens-

und Trauerkultur,
Baldurstr. 39,
München (U1 Westfriedhof)
Anmeldung:

Telefon: 089/15 92 76 0, in-
fo@aetas.de, www.aetas.de

Informations-
veranstaltung zum
Thema: Worauf bei der
Testamentsgestaltung
zu achten ist

Professionelle Nachlassplanung und Nachlassabwicklung

D ie Testamentsvollstre-
ckung hat in Deutsch-
land eine lange Traditi-

on und ist mehr denn je ge-
fragt, so die Fachanwältin für
Erbrecht und zertifizierte Tes-
tamentsvollstreckerin Renate
Maltry.
Die zunehmend komplexer

werdenden Nachlassstruktu-
ren und Familienverhältnisse,
die durch Patchwork- und Re-
genbogenfamilien heute Le-
benswirklichkeit wurden, be-
dürfen einer professionellen
Nachlassplanung und Nach-
lassabwicklung.

Regulierung
schwieriger Erbfälle

Ein Testamentsvollstrecker
wird in einem Testament be-
stimmt. Hauptsächliche Ein-
satzgebiete des Testaments-
vollstreckers sind schwierige
Vermögens- bzw. Familienver-
hältnisse oder die Unterneh-
mensnachfolge.

In Patchwork Familien kann
die Einsetzung eines fähigen
Testamentsvollstreckers in der
schweren Phase des Übergangs
auf die Erben, z.B. bei Miterben
mit einer unterschiedlichen In-
teressenlage, Streit zwischen
den Erben vermeiden.

Grundsätzlich ist es proble-
matisch, wenn Kinder mit 18

Jahren Vermögen
erhalten und hie-
rüber verfügen
können. Häufig
wird zur Vermö-
gensverwaltung
ein Testaments-
vollstrecker – z.B.
bis zum Alter von
25 Jahren des Kin-
des – eingesetzt.
Dies sollten Groß-
eltern bedenken,
wenn sie ihre En-
kel als Erben ein-
setzen, was gerne
in den Testamen-
ten, auch schon
wegen der Steuer-
freibeträge von
200.000 ₠ pro En-
kel, gemacht wird.
Auch für

schutzbedürftige
Angehörige, wie
im sogenannten
Behindertentestament, ist eine
Testamentsvollstreckung
wichtig.

Gerade im Bereich der Unter-
nehmensnachfolge kann die
Testamentsvollstreckung ein
sinnvolles Instrument sein.
Dies gilt z.B. dann, wenn die Er-
ben noch minderjährig sind,
ihre Ausbildung noch nicht ab-
geschlossen haben oder aus ei-
nem anderen Grund für die
Führung des Unternehmens
(noch) nicht geeignet sind.
Bei Einzelunternehmen und

bei Personengesellschaften ist
es auch deshalb problematisch,
minderjährige Kinder einzu-
setzen, weil oftmals die Geneh-
migung des Familien- und Vor-
mundschaftsgerichts gefordert
wird.

Besteht kein Testament, und

ist der überlebende Ehegatte
sowie das Kind Miterbe, muss
vom Familiengericht ein Er-
gänzungspfleger gem. § 1909
BGB bestellt werden. Die Be-
stellung ist dann bis zum Errei-
chen der Volljährigkeit ange-
ordnet. Die Auswahl der Person

wird dabei vom Gericht getrof-
fen, wobei Steuerberater oder
Anwälte der Familie häufig ab-
gelehnt werden.
Möglich ist die spätere Be-

stimmung des Unternehmens-
nachfolgers mit einem soge-
nannten Bestimmungsver-

Die Testaments-
vollstreckung als
modernes Mittel
zur Gestaltung der
Vermögens- und
Unternehmensnachfolge

Um Streitigkeiten bei Miterben mit verschiedenen Interessenslagen zu vermeiden, ist die Einsetzung eins Testamentsvollstre-
ckers sinnvoll. Symbolbild. ccvision

mächtnis. Wird das Unterneh-
men oder ein Anteil auf einen
Vermächtnisnehmer übertra-
gen und Testamentsvollstre-
ckung angeordnet, soll der
Dauertestamentsvollstrecker
das Unternehmen weiterfüh-
ren.
Grundsätzlich wird zwi-

schen der Abwicklungstesta-
mentsvollstreckung und der
Dauertestamentsvollstre-
ckung unterschieden.

Der Abwicklungsvollstrecker
führt die letztwilligen Verfü-
gungen aus und setzt quasi als
„verlängerter Arm“ den Willen
des Erblassers um. Er sichert

den Nachlass, reguliert die
Nachlassverbindlichkeiten,
reicht die Erbschaftsteuerer-
klärung ein und führt die Erb-
schaftssteuer ab.
Die Dauertestamentsvoll-

streckung gilt für einen be-
stimmten Zeitraum, z.B. bis
zum 25. Lebensjahr eines Kin-
des. Während dieser Zeit ver-
waltet der Testamentsvollstre-
cker den Nachlass.

Die Anordnung der Dauer-
testamentsvollstreckung ist
zeitlich beschränkt auf 30 Jah-
re.
Gerade die Dauertesta-

mentsvollstreckung ist ein sehr
weitreichender Eingriff in den
Erbfall. Wichtig ist deshalb die
Auswahl des Testamentsvoll-
streckers, so die zertifizierte
Testamentsvollstreckerin, Re-
nateMaltry. Seit einigen Jahren
darf jeder geschäftsmäßig Tes-
tamentsvollstreckung betrei-
ben. Dies ist Vertrauenssache.
Neben der persönlichen Eigen-
schaft sollten die fachlichen
Voraussetzungen stimmen.
Deshalb gibt es zertifizierte
Testamentsvollstrecker, z.B. die
von AGT (Arbeitsgemeinschaft
Testamentsvollstreckung und
Vermögenssorge e.V.). Diese
verlangt eine fundierte Ausbil-
dung, hinreichende Qualifikati-
on, Erfahrung in der Testa-
mentsvollstreckung und regel-
mäßige Fort- und Weiterbil-
dung. Erblasser sollten sich
also nur erfahrenen Testa-
mentsvollstreckern anvertrau-
en.

TRAUERSEMINAR

Reise ins Innere – „Oasen in den
Wüsten der Trauer finden“

Malen, Sprechen und Imagi-
nation. Ziel ist es, zu einer
tiefen Auseinandersetzung
mit der Trauer zu finden
und Vertrauen in den Pro-
zess des Loslassens zu ge-
winnen.
Termin des Wochenend-
Seminars: Freitag, 4. Mai

bis Sonntag 6. Mai, Nachbe-
reitung Samstag 9. Juni
Kosten: 100 Euro in Form

einer Spende an die AETAS
Kinderstiftung
Ort: AETAS Lebens- und

Trauerkultur, Baldurstr. 39,
München (U1 Westfriedhof)
Anmeldung bis 20. April:

Telefon: 089/15 92 76 0, in-
fo@aetas.de, www.aetas.de

A n Menschen, die sich
Unterstützung in ih-
rem persönlichen

Trauerprozess wünschen,
richtet sich das Wochen-
end-Seminar „Oasen in den
Wüsten der Trauer finden“.
Die junge Psychologin Julia
Willnecker und die Co-Refe-
rentin Karin Ortner-Willne-
cker führen die Teilnehmer
auf eine Entdeckungsreise
durch die Oasen und Wüs-
ten in ihrem Inneren. Im
Vordergrund steht die Ar-
beit mit der einem jeden in-
newohnenden Kreativität.
Die Teilnehmer arbeiten in
einem achtsamenMiteinan-
der mit Bewegung, Tanz,
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